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Bekanntmachung und Auflage 
Projektänderungsgesuch zum Baugesuch 2024-28
(§ 193 Planungs- und Baugesetz PBG)

Gesuchsteller: Philipp Schwegler, Hitzkirchstrasse 1, 6027 Römerswil

Grundstück-
eigentümer:

Philipp Schwegler, Hitzkirchstrasse 1, 6027 Römerswil

Bauvorhaben: Projektänderung zum Baugesuch 2024-28
Ersatzneubau Wohnhaus, Abbruch Wohnhaus und Erstellung Parkplätze

Gebäude Nr.: 115, 115d und 115m

Grundstück Nr.: 555 und 560, Gehren 4 und 5, 6280 Hochdorf, Grundbuch Römerswil

Einsprachefrist: 12. Januar 2026 bis 2. Februar 2026

Die Unterlagen liegen während der Einsprachefrist bei der Gemeindeverwaltung Römerswil zur öffent-
lichen Einsicht auf. Zum Zeitpunkt dieser Publikation ist das Baugesuch seitens der Baubehörde we-
der im Detail überprüft, noch genehmigt. 

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag und dessen Begründung 
während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim Gemeinderat Römerswil, Dorf 6, 6027 Rö-
merswil einzureichen.
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